
An Firma 

Rauchfangkehrermeister Christoph Kasberger 

Obergäu 45, 5440 Golling
Tel.: 0676 6037886 

Email: office@rfkm-kasberger.at

Abmeldebestätigung des Rauchfang- 

Reinigungs-Auftrages 

Als Gebäudeeigentümer gebe ich ihnen als zuständigen Rauchfangkehrermeister 

bekannt , die Rauchfangreinigung, 

Rauchfanganzahl : ........................................................................... 

Rauchfangart:.................................................................................. 

wegen Nichtbenützung der Rauchfänge sofort einzustellen und ich nehme zur 

Kenntnis, dass: 

1. lt. Salzburger Feuerpolizeiordnung §6, Zif.(7) die abgemeldeten

Rauchfänge vor ihrer Wiederbenützung durch Ihre Firma überprüft

werden müssen.

2. Sie oder Ihre Mitarbeiter sich jährlich einmal von der Rauchfang-

Nichtbenützung  zu überzeugen haben.

3. bei Nichtbeachtung einer Wiederanmeldung eine Verwaltungsübertretung

entsteht, die lt. SFPO § 23 bis € 2200.- bzw. mit Arrest bis 6 Wochen

bestraft werden kann

4. Ihre Firma während des Abmeldezeitraumes keine Haftung bezüglich

Bränden, Rauchgasvergiftungen und sonstigen Schäden übernimmt.

Datum:................    Kundennummer:................................... 

Name:................................................... 

Adresse:.................................................................................... 

Unterschrift des Gebäudeeigentümers 


